
 Nummer: 77/2019 
 den 3. Juli 2019 
 
 
Mitglieder des Kreistags 
des Landkreises Esslingen 
 

 Öffentlich  KT 25. Juli 2019 
 Nichtöffentlich  VFA 18. Juli 2019 
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
     JHA 
     ÄR 15. Juli 2019 
 
 
Betreff: Benennung eines weiteren Vertreters sowie der Stellvertreter des 

Landkreises beim Sparkassenverband Baden-Württemberg 
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Der Kreistag entsendet im Wege der Einigung den vorgeschlagenen Trägerab-
geordneten und dessen Stellvertreter. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Keine 
 
Sachdarstellung: 
 
Der Verbandsversammlung des Sparkassenverbands Baden-Württemberg gehö-
ren nach § 29 Abs. 2 c der Verbandssatzung neben dem Landrat als Vorsitzen-
den des Verwaltungsrats der Kreissparkasse ein weiteres Mitglied des Hauptor-
gans des Trägers (dies ist der Kreistag) an.  
 
Zu Trägerabgeordneten und ihren Stellvertretern können nur solche Kreisräte 
bestellt werden, bei denen keine Hinderungsgründe nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 
des Sparkassengesetzes vorliegen (siehe Vorlage 95/2014).  
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Außerdem muss der Trägerabgeordnete bzw. sein Stellvertreter dem Verwal-
tungsrat der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen angehören. 
 
Die Fraktion Freie Wähler schlägt als größte Fraktion Kreisrat 
Bernhard Richter als Trägerabgeordneten vor. 
 
Als 1. Stellvertreter schlägt die CDU-Fraktion Kreisrat Roland Klenk vor  
und die Fraktion Grüne als 2. Stellvertreter Michael Holz.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


